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Informationsblatt zur Übernahme von 
Schülerfahrkosten für Schüler*innen der 
städtischen allgemeinbildenden Schulen 

Was sind Schülerfahrkosten? 
Schülerfahrkosten im Sinne der Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulge-
setz NRW - Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) – sind die Kosten, die für die wirt-
schaftlichste, für den Schüler bzw. die Schülerin zumutbare Art der Beförderung von 
der Wohnung zur nächstgelegenen Schule notwendig entstehen. 

Wer hat Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten? 
Im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung übernimmt die Stadt Düsseldorf die   notwendi-
gen Fahrkosten, wenn der einfache Fußweg von der Wohnung/ Unterkunft bis zur nächstgele-
genen Schule für die Schülerinnen und Schüler 

• der Primarstufe (Klassen 1 - 4 an Grundschulen) sowie der entsprechenden Klassen der
Förderschulen mehr als 2 km

• der Haupt-, Real- und Gesamtschulen in der Sekundarstufe I, der entsprechenden Klas-
sen der Förderschulen sowie bis zur Jahrgangsstufe 10 der Gymnasien mehr
als 3,5 km

• der Gesamtschulen in der Sekundarstufe II und der Gymnasien ab der Jahrgangsstufe
11 mehr als 5 km

beträgt. 

Unabhängig von der Entfernung kann ein Anspruch aus gesundheitlichen Gründen    
bestehen. Dem Antrag ist in diesem Fall ein ärztliches Attest beizufügen, aus dem erkenn-
bar ist, 

• welche Krankheit/ Behinderung über welchen Zeitraum vorliegt
• dass der Schulweg nicht zu Fuß zurückgelegt werden kann.

Darüber hinaus kann ein Anspruch bestehen, wenn der Schulweg besonders gefährlich 
oder ungeeignet im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung ist. Bitte erläutern Sie in die-
sem Fall die besondere Gefährlichkeit oder Ungeeignetheit des Schulweges auf einem Bei-
blatt. 

Wie erhalten Sie das DeutschlandTicket Schule? 
Sofern die Schülerin bzw. der Schüler eine städtische Schule in Düsseldorf besucht, erhalten 
Sie den „Antrag auf ein ermäßigtes DeutschlandTicket Schule“ im jeweiligen 
Schulsekretariat. Von dort wird der Antrag zur weiteren Prüfung an das Amt für Schule und 
Bildung weitergeleitet. Sollte ein Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten 
festgestellt werden, erhalten Sie einen Bewilligungsbescheid bzw. im Falle einer Ablehnung 
einen Ablehnungsbescheid. 

Falls Sie, unabhängig vom Ergebnis der oben genannten Prüfung, die Leistungen der Rhein-
bahn AG unmittelbar in Anspruch nehmen möchten, haben Sie die Möglichkeit, ein  
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„Selbstzahler-DeutschlandTicket Schule“ zu abonnieren. Den Bestellschein für dieses Ticket 
erhalten Sie im Schulsekretariat oder in den Kundencentern der Rheinbahn AG.  

Sollte ein  Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten festgestellt werden, kann das be-
stehende Selbstzahler-Abonnement in ein ermäßigtes Abonnement umgewandelt werden. 

Für welchen Zeitraum werden Schülerfahrkosten bewilligt? 
Schülerfahrkosten werden in der Regel für ein Schuljahr bewilligt. 

Eine nachträgliche Übernahme (Erstattung) der Schülerfahrkosten ist nur bis zum Ablauf von 
drei Monaten nach Ende des jeweiligen Schuljahres möglich (31. Oktober) und sofern Sie zu 
diesem Zeitpunkt im Besitz eines „Selbstzahler-DeutschlandTicket Schule“ des von der Stadt 
Düsseldorf beauftragten Verkehrsunternehmens - der Rheinbahn AG - waren. 

Eine Kostenerstattung für Einzelfahrscheine oder Mehrfahrtenausweise ist grundsätzlich nicht 
möglich. 

Datenschutz 
Im Falle Ihrer Einwilligung zur Datenübermittlung von der Schule an das Amt für Schule 
und Bildung übermittelt die Schule unter anderem folgende Daten: 

Name, Vorname, Geburtsdatum, neue Anschrift, voraussichtliches Abschlussdatum,  Verlas-
sen der Schule. 

Sollten Sie der Datenübermittlung nicht zustimmen, ist für jedes Schuljahr ein neuer 
Antrag zu stellen. 

Zusätzliche Information nach Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) finden Sie auf der Seite: https://www.duesseldorf.de/schulen/uebersicht-nach-
themen-von-a-z/ schuelerfahrkosten.html 

Welche Kosten entstehen? 
Das DeutschlandTicket Schule gilt für beliebig viele Fahrten innerhalb Deutschlands, rund um 
die Uhr, auch an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien. So können die Schülerinnen 
und Schüler dieses Ticket nicht nur für den Schulweg, sondern auch in der Freizeit nutzen. 
Hierfür zahlen Sie einen Eigenanteil. 

Der Eigenanteil wird vom Schulträger festgesetzt und im Rahmen einer gegenüber der Rhein-
bahn AG erteilten Einzugsermächtigung von Ihrem Konto abgebucht. Mögliche Buchungsdiffe-
renzen klären Sie bitte unmittelbar mit der Rheinbahn AG. 

Der monatliche Eigenanteil für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Fahrkostener-
stattung beträgt ab dem 1. August 2021: 

Für das 1. minderjährige Kind 14 Euro 

Für das 2. minderjährige Kind 7 Euro 

https://www.duesseldorf.de/schulen/
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Für jedes weitere minderjährige Kind Kostenfrei 

Volljährige Kinder zahlen grundsätzlich 14 Euro 

Schülerticket im Übergangstarif VRR/VRS 14 Euro 

Der Eigenanteil entfällt für Schülerinnen und Schüler, für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach 
dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) geleistet wird. Bitte legen Sie hierzu den ak-
tuellen Leistungsbescheid vor. 
Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Düsseldorf die Befreiung vom Eigenanteil für Düssel-
pass-Inhaber, die eine städtische Schule besuchen, beschlossen. Voraussetzung dafür 
ist, dass dem Amt für Schule und Bildung eine Kopie des aktuellen Düsselpasses vorliegt. 

Allen Schülerinnen und Schülern (auch den Düsselpass-Inhabern oder Leistungsbeziehen-
den des SGB XII), die keinen Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten haben, bietet 
der VRR das sogenannte Selbstzahler-DeutschlandTicket Schule an. 

Übernahme von Kosten für eine Begleitperson 
Die Übernahme von Fahrkosten für eine Begleitperson ist nur möglich, wenn die Schülerin o-
der der Schüler den Schulweg mit Bus und Bahn aus gesundheitlichen Gründen nicht al-
leine zurücklegen kann. Bitte fordern Sie in diesen Fällen das Antragsformular beim Amt für 
Schule und Bildung an, füllen dieses  aus und legen Sie eine ärztliche Bescheinigung bei, 
aus der hervorgeht, dass Ihr Kind den Schulweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur in Be-
gleitung zurücklegen kann. 

Dabei können die Kosten für ein Sozialticket/Ticket 1000 zunächst für sechs Monate, je-
doch längstens bis zum Schuljahresende, erstattet werden. Sollte darüber hinaus eine Beglei-
tung auf dem Schulweg aus gesundheitlichen Gründen erforderlich sein, reichen Sie bitte 
spätestens 4 Wochen vor Ablauf der Befristung eine neue ärztliche Bescheinigung ein. 

Schülerfahrkosten nach dem Bildungs- und Teilhabepaket 
Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Schülerbeförderungskosten 
sind inhaltsgleich mit den vorrangigen Leistungen nach der Schülerfahrkostenverordnung. 
Insoweit ist eine zusätzliche Beantragung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket nicht er-
forderlich. 

Allgemeine Hinweise 
Bitte teilen Sie alle Änderungen, z. B. Wohnungs- oder Schulwechsel, Verlassen der 
Schule sofort dem Amt für Schule und Bildung mit, damit geprüft werden kann, ob die Schü-
lerfahrkosten weiterhin übernommen werden können. 

Nach Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen kann das DeutschlandTicket Schule vorzeitig bei 
der Rheinbahn AG gekündigt und zurückgegeben werden. 
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Das DeutschlandTicket Schule erhalten Sie im Jahresabonnement. Näheres hierzu erfahren 
Sie auf den Internetseiten der Rheinbahn. 

Sollten Sie Ihre Chip-Karte verlieren, teilen Sie dies bitte der Rheinbahn AG mit, damit die 
Chip-Karte elektronisch gesperrt und Ihnen - gegen eine Gebühr - ein neues Ticket ausge-
stellt werden kann. 

Wichtig:  
Die Gültigkeitsdauer der Chip-Karte ist nicht mit dem Bewilligungsbescheid identisch! 

Ihre Ansprechpartner*innen für die Schülerfahrkosten erreichen Sie unter: 
0211 89-96387 (Hauptschulen)
0211 89-96385 (Realschulen)
0211 89-97341 (Gymnasien)
0211 89-96555( Förderschulen, Gesamtschulen)
0211 89-97985 (Grundschulen

oder per E-Mail an:  
schuelerfahrkosten@duesseldorf.de 

Anschrift: 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Amt für Schule und Bildung   
40/14 Schülerfahrkosten 
Willi-Becker-Allee  10
40227 Düsseldorf 

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Amt für Schule und Bildung 


	Wer hat Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten?
	Wie erhalten Sie das SchokoTicket?
	Für welchen Zeitraum werden Schülerfahrkosten bewilligt?
	Datenschutz
	Welche Kosten entstehen?
	Übernahme von Kosten für eine Begleitperson
	Schülerfahrkosten nach dem Bildungs- und Teilhabepaket
	Allgemeine Hinweise



